
Überall dort, wo Kinder und Jugendliche sich zu Zwecken der Bil-
dung, Erziehung, Behandlung, Unterstützung und Freizeit aufhalten, 
müssen ihre höchstpersönlichen Rechte gewahrt werden. Es gilt, 
Schutzkonzepte gemeinsam mit allen AkteurInnen in Organisatio-
nen zu erarbeiten. Wie kann man in Einrichtungen konkret vorgehen 
und welche Erfahrungen gibt es dazu? Welche Perspektiven haben 
Kinder, Jugendliche und Fachkräfte auf Schutzkonzepte und deren 
Umsetzung? Interessierte an Theorie und Praxis des Kinderschutzes 
in Organisationen finden empirisches Wissen und Praxisanregungen 
aus dem Projekt »Ich bin sicher!«, in dessen Rahmen erstmals Kinder 
und Jugendliche selbst befragt wurden.
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Vorwort 
Was muss geschehen, damit nichts geschieht? 

Herzlich danke ich den Herausgebenden sowie den Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
Werkbuches für ihre hervorragende Arbeit und ihr großes Engagement für die Einführung von 
Schutzkonzepten in Einrichtungen. Das Werkbuch wirft einen wichtigen Praxisblick auf gelin-
genden Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Einrichtungen Es ist eine  
wichtige Handreichung für alle Fachkräfte, die ihr Praxiswissen vertiefen und Schutzkonzepte 
vor Ort anzustoßen oder bereits bestehende Konzepte weiterentwickeln wollen. 

Am Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ sind in Deutschland 2010/2011 eine Reihe 
von sehr guten Handlungsempfehlungen und Leitlinien zum Schutz von Minderjährigen vor se-
xueller Gewalt verabschiedet worden. Die große Herausforderung besteht seither darin, dass alle 
Institutionen und Organisationen diese Empfehlungen in ihren Strukturen vor Ort auch ver-
bindlich umsetzen – ganz gleich ob in der Kita, der Schule, dem Heim oder Sportverein, in der 
Kirchengemeinde, der Kinderklinik oder der Flüchtlingsunterkunft. 

Sowohl auf Leitungsebene als auch bei den Mitarbeitenden von Einrichtungen und Instituti-
onen herrscht große Unsicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt, auch zum richtigen Umgang 
mit Nähe und Distanz. Die Bereitschaft, Schutzkonzepte zu entwickeln, entsteht leider oft erst 
dann, wenn ein Fall bekannt geworden ist. Schutzkonzepte geben Sicherheit. Durch Schutzkon-
zepte können sich Einrichtungen zu Schutz- und Kompetenzorten entwickeln, an denen die 
Mädchen und Jungen, die sexuelle Übergriffe in der Familie, im sozialen Umfeld, durch Gleich-
altrige oder zunehmend auch durch die digitalen Medien erleiden, kompetente Ansprechperso-
nen finden, die ihre Signale erkennen und wissen, was sie im Verdachtsfall tun können. Sie sor-
gen gleichzeitig dafür, dass Missbrauch in der Einrichtung selbst keinen Raum hat. Mein Ziel ist 
es, dass alle Kinder jeden Alters und Geschlechts und mit und ohne Behinderung, aus allen Her-
kunftsländern und mit jeder Religionszugehörigkeit in Einrichtungen in Deutschland bestmög-
lich vor sexueller Gewalt geschützt werden. 

Das Investment in Prävention steht in Deutschland allerdings noch in keinem Verhältnis 
zum Ausmaß des sexuellen Kindesmissbrauchs: Bundesweit erleiden jedes Jahr tausende Mäd-
chen und Jungen sexuelle Gewalt, von verbalen Übergriffen bis hin zu schwerer und schwerster 
sexueller Gewalt auch schon im Säuglingsalter. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben 
in Europa 18 Millionen Mädchen und Jungen, die sexuelle Gewalt erlitten haben oder aktuell 
erleiden. Nach diesen WHO-Zahlen sind in Deutschland rund eine Millionen Kinder und Ju-
gendliche von sexueller Gewalt betroffen. Auch die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet seit 
Jahren keinen deutlichen Rückgang bei sexuellem Missbrauch. Ein Rückgang der Fallzahlen ist 
nur durch eine dauerhafte und nachhaltige Prävention möglich, die alle Einrichtungen und In-
stitutionen erreicht. Es muss unser aller Ziel sein, dass Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt 
überall dort gelebter Alltag werden, wo Kinder und Jugendliche Erwachsenen anvertraut sind. 

Dieses Ziel verfolge ich auch mit der Initiative „Kein Raum für Missbrauch“, die sich an alle 
Einrichtungen wie Kitas, Sportvereine, Heime oder Internate richtet, sowie mit der Initiative 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“, die im Sommer 2016 gestartet ist. Das gleichnamige Fachportal 
mit zahlreichen, auch länderspezifischen Informationen unterstützt Schulen auf dem Weg zu 
einem Schutzkonzept. Nur die wenigsten Schulen in Deutschland verfügen über konkrete 
Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt. Da wir nur in Schulen alle Mädchen und Jungen errei-
chen können, sind Schulen ein besonders wichtiges Aktionsfeld der Prävention. Gemeinsam mit 
den 16 Kultusministerinnen und Kultusministern möchte ich alle Schulleitungen, Lehrerinnen 
und Lehrer und pädagogische Fachkräfte in allen Ländern für Prävention und Intervention ge-
winnen. Ich möchte Schulen für das Thema sensibilisieren und sie ermutigen, Schutzkonzepte 
in ihren Einrichtungen einzuführen.   

Schutzkonzepte dürfen aber nicht in der Schublade verschwinden! Damit sie gelebter Alltag 
werden, sollten sie immer wieder in der Praxis überprüft und weiterentwickelt werden. Das vor-
liegende Werkbuch ist ein solcher Praxisratgeber – erarbeitet mit Forscherinnen und Forschern 
für die Praxis. Das Werkbuch zeigt anschaulich, welche Faktoren für gelingende Schutzkonzepte 
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sich in der Praxis bewährt haben und wird eine wertvolle Unterstützung für alle Fachkräfte sein, 
die in ihren Einrichtungen den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt weiter 
verbessern möchten.  

Umso aufmerksamer Einrichtungen und ihre Beschäftigten sind, umso eher kann sexuelle 
Gewalt bei Kindern aufgedeckt oder von vorneherein vermieden werden. Aber auch Politik und 
Gesellschaft müssen aufmerksamer werden. Es wird dringend Zeit, dass das enorme Ausmaß 
und die Dimension von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen von allen Teilen der Politik 
und Gesellschaft  endlich verstanden und entsprechend gehandelt wird. Wir alle können zum 
Schutz von Mädchen und Jungen beitragen. Wir alle müssen uns schützend vor die uns anver-
trauten Mädchen und Jungen stellen, damit Kindesmissbrauch nicht mehr zum Grundrisiko ei-
ner Kindheit in Deutschland gehört! 

Johannes-Wilhelm Rörig,  
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, März 2017 
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Einleitung: Schutzkonzepte  
zur Verbesserung des  
Kinderschutzes in Organisationen 
Marc Allroggen, Sophie Domann, Florian Eßer, Jörg M. Fegert,  
Meike Kampert, Thea Rau, Tanja Rusack, Carolin Schloz,  
Wolfgang Schröer, Benjamin Strahl, Mechthild Wolff 

Die Kindheits- und Jugendphase ist davon geprägt, dass Kinder und Jugendliche einen Großteil 
ihrer Lebenszeit in Einrichtungen verbringen, die ihrer Erziehung, Bildung, bio-psychosozialen 
Gesundheit und Freizeitgestaltung dienen. Es ist von einer Institutionalisierung der Kindheit die 
Rede. Eltern, Kinder und Jugendliche und Einrichtungen selbst haben ein hohes Interesse daran, 
Kindern und Jugendlichen einen geschützten Rahmen zu bieten, sie sollen sich wohlfühlen, sich 
gern in Einrichtungen aufhalten und in ihrer Gleichaltrigengruppe und in den Beziehungen zu 
verantwortlichen Erwachsenen entwicklungsförderliche Erfahrungen machen können. Mit der 
Diskussion um Fälle von Machtmissbrauch durch Professionelle gegenüber Kindern und Ju-
gendlichen in diversen Einrichtungen, ist die Anforderung gestiegen, dass Führungs- und Lei-
tungskräfte und alle Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Maßnahmen konzi-
pieren und umsetzen, die den Schutz und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen der Erziehung, Bildung, bio-psychosozialen Gesundheit und Freizeitgestaltung erhö-
hen. Ausgehend vom Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ (2011) 
wurden Schutzkonzepte gefordert. Schutzkonzepte waren gedacht als einrichtungsspezifische 
Maßnahmen und Prozesse, die der Analyse von Gefährdungssituationen dienen und die Präven-
tion, Intervention und Aufarbeitung von möglichen Unsicherheiten oder Vorfällen verstärken 
sollten. Mindeststandards für Schutzkonzepte im Sinne der freiwilligen Selbstverpflichtung der 
Einrichtungen wurden vom Runden Tisch auf den Weg gebracht (vgl. Wolff/Fegert/ Schröer 
2012). Ein fachpolitisch wichtiger Wendepunkt zur verbindlichen Implementierung von Schutz-
konzepten in der Kinder- und Jugendhilfe wurde mit dem Inkrafttreten des Bundeskinder-
schutzgesetzes im Jahr 2012 markiert. Hier wurde die verbindliche Umsetzung von Beteiligungs- 
und Beschwerderechten von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe im Dienste eines verstärkten Kinderschutzes in Institutionen eingeführt. Die 
rechtliche Regelung in § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII sieht vor, dass die Erlaubnis für den Betrieb 
einer Einrichtung nur dann durch die Heimaufsicht erteilt wird, wenn ein Nachweis über geeig-
nete Verfahren der Beteiligung sowie Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegen-
heiten geführt wird. Hinzu kamen weitere Maßnahmen, wie z. B. die Vorlage von Führungszeug-
nissen für alle in der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen. 

Erfahrungswerte mit Schutzkonzepten dokumentieren 

Schutzkonzepte reichen jedoch weit über die Themen Beteiligung und Beschwerde hinaus. Viele 
Einrichtungen haben die Aufgabe frühzeitig angenommen, Schutzkonzepte als kreative und par-
tizipative Entwicklungsprozesse zu verstehen und umzusetzen. Zu nennen sind hier insbeson-
dere der Diakonieverbund Schweicheln (vgl. Diakonieverbund Schweicheln 2008), die Evange- 
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                                                            lische Jugendhilfe Hochdorf (vgl. Hochdorf-Evang. Jugend- 
                                                                       hilfe im Kreis Ludwigsburg 2014), der Bundesverband 
                                                                            katholischer Einrichtungen und Dienste der Erzie- 
                                                                                 hungshilfen (vgl. Macsenaere/Klein/Gassemann/  
                                                                                    Hiller, Stephan 2015 und der Caritas Verband 
                                                                                      Stuttgart-Rottenburg (vgl. Crone/Liebhardt, 
                                                                                       Hubert 2015) u. a., die ihre Konzepte und 
                                                                                        gute Praxis von Schutzkonzepten in Bro- 
                                                                                       schüren und Büchern publizierten und an- 
                                                                                      deren Einrichtungen damit viel Mut gemacht 
                                                                                    haben. So kann man die derzeitige Phase als Ex- 
                                                                                 perimentierphase in Sachen Schutzkonzepte ver- 
                                                                             stehen,  in der weitere Themen in das Blickfeld kom- 
                                                                       men, beispielsweise Nähe und Distanz in professio- 
                                                                 nellen, helfenden Beziehungen, Umgang mit Körperlich- 

keit und Sexualität, Vertrauen, aber auch Machtverhält-
nisse zwischen Peers und Kindern und Erwachsenen. Hier 
setzt das Projekt „Ich bin sicher!“ – Forschung für einen si-
cheren und selbstbestimmten Alltag in Heimerziehung, In-
ternaten und Kliniken an. Die AkteurInnen im Verbund-
projekt haben gemeinsam Antworten gesucht auf die Fra-
gen, was Betreuungspersonen, Kinder und Jugendliche der-
zeit unter Schutzkonzepten verstehen, welche Diskurse sie 
führen und wie sie in den Einrichtungen darüber ins Ge-
spräch kommen, wie sie Prozesse anschieben und was sich 
für Schutzmaßnahmen in der Praxis überhaupt bewähren. 
Da sich Schutzkonzepte stetig weiterentwickeln und mehr 
Wissen darüber generiert wird, geht es in diesem „Werk-
buch“ darum, in dieser Phase des „work in progress“ den 
Stand der Praxisentwicklung, wie wir ihn vorgefunden ha-

ben sowie unsere Forschungserkenntnisse aus und für die Praxis zu dokumentieren. In unseren 
Forschungsarbeiten und Recherchen ist uns aufgefallen, dass viele Einrichtungen Gutes tun, aber 
viele nicht darüber reden und ihre Erfahrungen und guten Ideen nicht dokumentieren und ver-
breiten. So will dieses Werkbuch all Denjenigen weiterführendes Material bieten, die bereits auf 
dem Weg sind und Schutzkonzepte entwickeln und umsetzen. Es will auch Diejenigen erreichen, 
die neue Ideen, Methoden oder Anregungen benötigen und sich dann auf den Weg machen wol-
len. Wir konnten längst nicht alle Aktiven erreichen und alle guten Ideen aufnehmen, möglich-
erweise ist Praxis bei Erscheinen des Buches längst weiter als wir dies in unserem Buch doku-
mentieren könnten.  

Die AdressatInnenperspektive auf Schutzkonzepte 
einnehmen 

Das Projekt „Ich bin sicher!“ wurde von 2013 bis 2016 vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung in der Förderlinie zur Forschung im Zusammenhang mit sexueller Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche in pädagogischen Kontexten gefördert. Insgesamt wurden in der Förderlinie 
31 Projekte finanziert. Die Besonderheit des Projekts „Ich bin sicher!“ bestand in der Hervorhe-
bung der AdressatInnenperspektive. Es ging dem Forschungsverbund an den drei Standorten 
Stiftung Universität Hildesheim, Universitätsklinikum Ulm und Hochschule Landshut darum 
zu erfahren, wie Kinder und Jugendliche in Heimen, Internaten und Kliniken über Schutzkon-
zepte denken, was sie benötigen und wie sie selbst ihre Situation einschätzen und wie sie selbst 
untereinander Schutz herstellen. In der Diskussion um Schutzkonzepte zeigte sich bis dato, dass 
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Kinder und Jugendliche weitgehend außen vor waren und viele Ideen und Konzepte top-down 
entstanden und implementiert wurden. Was jedoch bei Kindern und Jugendlichen an Schutz 
ankommt und wie sie in die Diskussionen in ihren Einrichtungen involviert waren und werden, 
wurde bis dato nicht beleuchtet. So startete das Projekt „Ich bin sicher!“ explizit als partizipatives 
Projekt. So erklärt sich auch der Titel dieses Buches „beteiligungsorientiertes Werkbuch“: Es geht 
darum, die Expertise von Kindern und Jugendlichen in der Forschung und Praxis mit einzubin-
den, sie sind Ausgangspunkt der Bemühungen, zumal die Schutzkonzepte für sie bestimmt sind, 
ihnen zugutekommen und für sie im Alltag spürbar sein sollen. 

Schutzkonzepte als partizipative Dialoge  
in lernenden Organisationen  

Ferner ging das Projekt „Ich bin sicher!“ davon aus, dass Schutzkonzepte nur bottum-up als kon-
tinuierliche, langfristige und partizipative Organisationsprozesse entstehen und sich weiterent-
wickeln können, also unter Beteiligung aller AkteurInnen in Organisationen. Wir wollten 
Schutzkonzepte nicht als „Aktenordner“ (Kampert 2015) oder technokratischen Prozess der Im-
plementierung von vorgegebenen Einzelmaßnahmen begreifen. Vielmehr geht es um partizipa-
tive Dialoge in lernenden Organisationen, die Schutzkonzepte als organisationale Bildungspro-
zesse für sich nutzen, d. h. in denen sich Organisationen über Risiken, Gefährdungen und Ge-
lingensfaktoren ihrer eigenen professionellen Arbeit selbstvergewissern. So verbinden wir den 
Sinn und Nutzen dieses Werkbuches damit, dass es zum beteiligungsorientierten Dialog zwi-
schen Betreuungspersonen, Kindern und Jugendlichen in Heimen, Internaten und Kliniken an-
regen will. Das Motiv und die Haltung des Forschungsteams ist davon geleitet, dass wir einen 
Beitrag dazu leisten wollen, dass sich die Praxis den in diesem Buch aufgegriffenen Themen Nähe 
und Distanz in professionellen, helfenden Beziehungen, Umgang mit Körperlichkeit und Sexu-
alität, Vertrauen, aber auch Machtverhältnisse zwischen Peers und Kindern und Erwachsenen 
verstärkt zuwendet. Wir wollten nicht nur Forschung der Forschung wegen betreiben, sondern 
Forschung soll einen direkten Nutzen für die Praxis erbringen und somit praxiswirksam sein. 
Uns leitete ein Entwicklungsinteresse, denn aus unserer Perspektive will und kann sich Praxis 
positiv im Interesse von Kindern und Jugendlichen und deren Betreuungspersonen weiterent-
wickeln. Das Werkbuch leistet mit seinem theorie- und praxisintegrierenden Konzept dazu ei-
nen Beitrag. 

Das beteiligungsorientierte Werkbuch integriert 
Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen  

Was wir in dem Buch zusammengetragen haben, basiert auf insgesamt 30 Gruppendiskussionen 
mit 87 Kindern, Jugendlichen und 73 Betreuungspersonen sowie auf einer Online-Befragung, an 
der sich 233 Jugendliche und 490 Betreuungspersonen beteiligten. Zusätzlich fand eine papier-
basierte Befragung statt, an der 279 Jugendliche und 147 Betreuungspersonen teilnahmen. Die 
Gruppendiskussionen und die Online-Befragungen fanden im Jahr 2014 und 2015 statt. Darüber 
hinaus führten wir drei Workshops mit Jugendlichen und Betreuungspersonen in den Jahren 
2014, 2015 und 2016 durch, in deren Rahmen die Zwischenergebnisse reflektiert werden konn-
ten. Die Gruppendiskussionen, bei denen die TeilnehmerInnen weitgehend offen und selbstbe-
stimmt ihre Themen finden und setzen konnten, wurden dokumentarisch ausgewertet. In die- 
sem Werkbuch wurden Artikel der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen des Verbundprojekts 
aufgenommen, in denen sie die als wichtig erachteten Themen der Gruppendiskussionen doku-
mentieren und vor dem Hintergrund vorliegender Literatur diskutieren. Sie gehen dabei auch 
auf Trends in den Gruppendiskussionen ein (s. Kapitel 2). Aufgenommen wurden in diesem 
Werkbuch auch Beiträge zu den statistischen Auswertungen der Online- und papierbasierten 
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Befragungen (s. Kapitel 2) sowie fachpolitische Forderungen (s. Kapitel 3), die gemeinsam mit 
Fach- und Bundesverbänden im Bereich der Jugendhilfe, der Internate und im Klinikbereich 
erstellt wurden. Letztlich enthält das Werkbuch eine längere Zusammenstellung von kommen-
tierten Methoden, Zugängen und Ansätzen zu den Themen Gefährdungsanalyse, Prävention, 
Intervention und Aufarbeitung. Es handelt sich hier z.T. um Praxisbeispiele, die das Ergebnis 
einer Recherche waren und z.T. um bekannte Methoden, die für das Thema Schutzkonzepte auf-
bereitet wurden (s. Kapitel 3). (Hinweis: Eine Zusammenstellung der zentralen Ergebnisse des 
Projekts „Ich bin sicher!“ findet sich auch auf der Seite www.dieBeteiligung.de.)  

Insgesamt zeigen alle Beiträge eine vorsichtige Implementationsrealität und viele Ungleichzei-
tigkeiten in der Praxis, was einer Experimentierphase sicher inhärent ist. Vieles scheint bereits 
gut in der Praxis zu funktionieren, aber es bestehen noch genügend Hindernisse und Hürden bei 
der Implementierung, die im Werkbuch gut dokumentiert sind. Die Beiträge zeigen auch auf, 
dass es genügend Themen gibt, die die Kinder und Jugendlichen selbst betreffen und die im All-
tag von Betreuungspersonen viel zu selten angesprochen und gemeinsam reflektiert werden. Es 
ist darum an der Zeit für ein Werkbuch, das zu einer guten Praxis von Schutzkonzepten moti-
vieren und gleichzeitig die AdressatInnenperspektive stark machen möchte. Es richtet sich an 
Betreuungspersonen, die sich an der Weiterentwicklung der Theorie und Praxis von Schutzkon-
zepten beteiligen wollen.  

Dank gebührt Herrn Johannes-Wilhelm Rörig, der als Unabhängiger Beauftragter für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs durch sein Vorwort die Wichtigkeit des Themas nochmals her-
ausstreicht.  

Danken möchten wir auch Iris Shah, die an einem Jugendworkshop teilgenommen und Ideen 
zur Illustration des Werkbuchs entwickelt hat. Diese wurden von Sabine Backs in Form der im 
Buch zu findenden Illustrationen umgesetzt. 
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Persönliche Rechte  
von Kindern und Jugendlichen 
Schutzkonzepte als organisationale  
Herausforderungen 

Jörg M. Fegert, Wolfgang Schröer und Mechthild Wolff  

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit der Herstellung von Schutz und Sicherheit für Kin-
der und Jugendliche in Organisationen lautet: Wie können die persönlichen Rechte von Kindern, 
Jugendlichen und Betreuungspersonen in pädagogischen, sozialen und gesundheitsbezogenen 
Organisationen geschützt und gestärkt werden? Die Diskussionen der vergangenen Jahre haben 
verdeutlicht, dass die Achtung der persönlichen Rechte von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen nicht immer selbstverständlicher Bestandteil der alltäglichen pädagogischen, berateri-
schen, begleitenden oder therapeutischen Arbeit in den entsprechenden Einrichtungen war und 
ist. Vielfach war und ist sie konzeptionell und alltäglich nicht transparent in den Organisationen 
abgesichert und für alle AkteurInnen nachvollziehbar und überprüfbar. Zudem haben viele Or-
ganisationen, von Ämtern über große Organisationen bis hin zu Kleinsteinrichtungen, mitunter 
keinen professionellen Handlungsplan, wie sie zu agieren haben, wenn die persönlichen Rechte 
von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen verletzt werden. 

Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie, Internate, aber auch Schulen, Kindertagesstätten und Kinder- und Jugendver-
bände etc. gelten generell als Orte, an denen Kinder und Jugendliche sich subjektiv entfalten 
können sollen und/oder an denen komplexe soziale und individuelle Herausforderungen im per-
sönlichen Leben von Kindern und Jugendlichen bearbeitet werden. An diesen Orten wird in Be-
zug auf ganz unterschiedliche Lebens- und Bewältigungslagen (vgl. Böhnisch/Schröer 2013) ein 
Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung (BMFSFJ 2010) organisiert. Entsprechend haben die 
öffentlichen Verantwortungsträger in der Kinder- und Jugendhilfe, der Bildungsverwaltung oder 
im Bund, Land und in den Kommunen sicherzustellen, dass der Schutz und die Sicherheit von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in diesen Organisationen gewährleistet sind. Sie haben 
darauf zu achten, dass die alltägliche Arbeit auf allen Ebenen sowie die Konzepte der Einrich-
tungen von dem Respekt vor den höchstpersönlichen Rechten jedes Einzelnen in seiner jeweili-
gen Eigensinnigkeit bestimmt sind. Dabei geht es nicht darum, Techniken, Verfahren oder Kon-
zepte zu entwerfen, die den Schutz und die Sicherheit der AkteurInnen neben oder trotz der all-
täglichen pädagogischen, beraterischen, begleitenden und therapeutischen Arbeit gewährleisten 
sollen. Ein nachhaltiger Schutz und Respekt vor den persönlichen Rechten ist nur dann gegeben, 
wenn dieser ein systematischer Teil alltäglicher Verfahren, Prozesse und Routinen sowie der pä-
dagogischen und therapeutischen Grundkonzeption und organisationalen Bildungs- und Ent-
wicklungskonzepte (Wolff 2014) ist. 

Persönliche Rechte wahren und stärken 

Überall dort, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene miteinander leben und arbeiten sowie vor 
allem in pädagogischen, sozialen und therapeutischen Settings, in denen Kinder und Jugendliche 
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einen Großteil ihres Alltags verbringen, sind Verfahren, Routinen und Regeln notwendig, durch 
die die persönlichen Rechte der Beteiligten geschützt und gestärkt werden sowie einem Macht-
missbrauch entgegen gewirkt wird. Es ist unbestritten – und wurde durch die UN-Kinderechte-
konvention (UNKRK) nochmals unterstrichen – dass Kinder und Jugendliche Träger von 
Grundrechten sind und die Allgemeinen Menschenrechte voll und ganz für sich in Anspruch 
nehmen können (vgl. National Coalition 1999). Im Kontext der Umsetzung der UNKRK in der 
Kinder- und Jugendhilfe wurden in den vergangenen Jahren in einigen Einrichtungen Grund-
rechtskataloge etabliert, die persönliche Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken sollen 
(vgl. dazu Beispiele in Wolff/Hartig 2013). In Schleswig-Holstein war die Erstellung von Grund-
rechtekatalogen für Kinder und Jugendliche in stationären Settings z. B. Teil des landesweiten 
Modellprojekts „Demokratie in der Heimerziehung“ (vgl. Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft 2014). Persönliche Rechte von Kindern und Jugendlichen beinhalten z. B. folgende 
Perspektiven, wie sie in den hessischen Empfehlungen zu den Grundrechten, die Geltung für 
Kinder und Jugendliche in stationären Settings haben sollen (vgl. www.heimratsberater-hes-
sen.de), festgehalten sind. 

   
Persönliche Rechte von Kindern und Jugendlichen
 
1.  Entfaltung der Persönlichkeit 
2.  Unantastbarkeit der Würde des Menschen 
3.  Recht auf Bildung 
4.  Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
5.  Recht auf Information und freie Meinungsäußerung 
6.  Recht auf Wahrung des Brief-, Post- u. Fernmeldegeheimnisses 
7.  Recht auf Eigentum 
8.  Selbständigkeit und Selbstverantwortung 
 – Gestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten 
 – Wahrung der Intimsphäre 
 – Übernahme von Verpflichtungen im Rahmen des Heimlebens 
 – Freizeitgestaltung 
 – Kontakte innerhalb und außerhalb des Heimes 
 – Besuchsregelung 
 – Urlaub 
 – Umzüge (innerhalb des Heimes) 
9.  Interessenvertretung 
10. Petitionsrecht 
   

Darüber hinaus kann die Wahrung und Stärkung von persönlichen Rechten in den Dimensionen 
der UNKRK gefasst werden. Diese umfasst die Wechselwirkung von „Protection“, „Participa-
tion“ und „Provision“ (Triple-P-Model zwischen Art. 6 und 44 der KRK).  

In einem alltäglichen Verständnis geht mit dem Begriff ‚Schutz‘ mitunter ein entmündigen-
des Kindheitsverständnis einher. Es wird ein Bild von Kindheit erzeugt, das Kinder in einem 
abgeschlossenen Schonraum platziert. Das Kindheitsverständnis der UNKRK macht sie hinge-
gen zu AkteurInnen mit eigenen Rechten. Es wird Schutz (Protection) in einer Verknüpfung mit 
Beteiligung (Participation) und Erziehung, Bildung und Förderung (Provision) verstanden. So 
haben Kinder ein Recht darauf, dass ihnen alle sie betreffenden Informationen in einer Sprache 
zugänglich sind, die sie in ihrer Lebenssituation verstehen können. Die drei Ps – Protection, Par-
ticipation und Provision – charakterisieren das Schutzverständnis, auf das diese Herausgeber-
schrift basiert. Ein solches Recht der Kinder und Jugendlichen schließt auch ein, dass die unter- 
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schiedlichen Machtverhältnisse und -beziehungen in Organisationen, z. B. zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, systematisch reflektiert werden. 

  
Drei-P-Model der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN)  
 
Die Konvention über die Rechte des Kindes wurde am 20.11.1989 von der UN-Generalver-
sammlung beschlossen. Sie enthält insgesamt 54 Artikel, die völkerrechtlich verbindliche 
Mindeststandards zum Wohle von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren 
festlegen. Die Artikel werden in drei Gruppen von Kinderrechten untergliedert: Protection, 
Provision und Participation, was auch als Drei-P-Model bezeichnet wird (vgl. dazu: 
http://www.national-coalition.de/).  

Schutzrechte = Protection: Schutzrechte vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung, das 
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung und das Recht auf Leben – bspw. Art. 6, 8, 19, 
32, 33, 34 etc.  

Förderrechte = Provision: Förderrechte auf bestmögliche Gesundheit und soziale Sicherung, 
auf Bildung und Freizeit – bspw. Art. 24, 25, 26, 27, 28 etc.  

Beteiligungsrechte = Participation: Rechte, die die Subjektstellung des Kindes betonen, wie 
Informations-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Beteiligungsrechte in allen Kinder betreffen-
den Angelegenheiten - bspw. Art. 12, 13 etc.
  

Die Einlösung dieser Rechte ist von den Organisationen nicht nur sicherzustellen, sondern sie 
sollten zugleich Teil der pädagogischen, sozialen und therapeutischen Konzeptionen sein. Den-
noch kann festgehalten werden, dass wir gegenwärtig nicht unbedingt davon ausgehen können, 
dass Rechte zu haben, bedeutet, sie auch automatisch zu bekommen (vgl. BAGLJÄ/IGfH 2003). 
Darum sind Organisationen, aber auch die kommunalen und überregionalen Verantwortungs-
träger in der Bringschuld Kinder und Jugendliche über ihre Rechte aktiv zu informieren.  

Sie müssen 
 sie über ihre Rechte informieren,  
 ihnen die Rechte einräumen,  
 ihnen helfen ihre Rechte wahrnehmen zu können 
 sie wenn nötig unterstützen, sie geltend zu machen sowie  
 ihnen den Raum geben, dass sich Kinder und Jugendliche in einer Interessengemeinschaft 

zusammenschließen, um sich für die Rechte einzusetzen.  

Vor diesem Hintergrund müssen sich Organisationen und die lokalen Verantwortungsträger 
folgende Fragen stellen:  
 Sind die MitarbeiterInnen ausreichend über die persönlichen Rechte von Kindern und Ju-

gendliche informiert?  
 Sind Kinder und Jugendliche darüber ausreichend informiert?  
 Welche spezifischen persönlichen Rechte sind den Kindern und Jugendlichen angesichts des 

pädagogischen oder therapeutischen Settings einzuräumen?  
 Gibt es ein transparentes und nachvollziehbares Einvernehmen unter den Professionellen ei-

ner Organisation über die persönlichen Rechte von Kindern und Jugendlichen? 
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„Vertrauen“ in die Organisation reflektieren 

Ein grundsätzlicher Schritt in diese Richtung kann ebenfalls  
damit gemacht werden, dass das Vertrauen von Kindern  
und Jugendlichen in die entsprechenden Organisatio- 
nen, Angebote und Verfahren und in die Wahrung  
ihrer persönlichen Rechte nicht einfach vorausgesetzt  
wird, sondern anerkannt wird, dass Vertrauen immer  
wieder neu hervorgebracht werden muss (Bartmann et al.  
2014). Vertrauen ist eine grundlegende menschliche Haltung,  
die Voraussetzung vieler pädagogischer und therapeutischer  
Prozesse ist. Viele Organisationen und Professionelle denken aber,  
dass Kinder und Jugendliche ihnen qua Amt, Auftrag und Ausbil- 
dung vertrauen müssen. Sie gehen davon aus, dass die Kinder, Jugend- 
lichen und Familien eigentlich keinen Grund haben, ihnen nicht zu vertrau- 
en. Sie denken nicht daran, dass es für Kinder und Jugendliche gut sein kann,  
ihnen nicht zu vertrauen. 

Demgegenüber gehen diejenigen, die vertrauen, auch immer ein Risiko ein. Sie geben der 
Organisation einen persönlichen „Kredit“ oder einen Vertrauensvorschuss. Dabei ist „Ver-
trauen“ zunächst einmal eine Leistung, die häufig diejenigen erbringen, die in der schwächeren 
Position sind. Es ist für sie viel risikoreicher. In den letzten Jahren ist „Vertrauen“ im Rahmen 
der Pädagogik intensiv beforscht worden (vgl. ebd.). Dabei wird deutlich, dass Vertrauen von 
den jeweiligen organisationalen und personalen Konstellationen abhängig und keine absolute 
Kategorie ist, die ganz und gar z. B. an einer Person oder Organisation hängt.  

Insgesamt erfordert „Vertrauen“ eine ständige organisationale Reflexion und ist keineswegs 
nur auf einzelne Personen, sondern eben auch auf alle organisationalen Ebenen bezogen. Sabine 
Wagenblass (2004) und Maren Zeller (2012) beschreiben in diesem Zusammenhang z. B. unter-
schiedliche Vertrauensbeziehungen und -verhältnisse in pädagogischen Organisationen. Sie un-
terscheiden zwischen  
 persönlichem Vertrauen, das vor allem an positive Erfahrungen mit Personen, z. B. einem/r 

ErzieherIn, gebunden ist;  
 spezifischem Vertrauen, das aufgrund von Fachkenntnissen und Wissen, z. B. einem/r Ex-

pertIn, TherapeutIn oder FachberaterIn, zugeschrieben wird; 
 Setting-Vertrauen, das an eine organisationale Konstellation, z. B. an eine Wohngruppe, ge-

knüpft ist;  
 Systemvertrauen, das generell gegenüber einer Angebotsstruktur, wie der Kinder- und Ju-

gendhilfe, erbracht wird. 

So paradox wie es klingen mag, organisational bedarf es auf allen Vertrauensebenen immer des 
Außenblicks, z. B. einer „Heimaufsicht“, die im System der Kinder- und Jugendhilfe die Einrich-
tungen prüft, berät und begleitet, einer Qualitätskontrolle in den Settings, einer wissenschaftli-
chen und reflexiven Überprüfung des Wissens und Fachverbände, die fachliche Standards für 
die ExpertInnen entwickeln sowie Supervision oder Teams, die das personale Vertrauen reflek-
tieren. „Vertrauen“ in professionellen, aber auch ehrenamtlichen therapeutischen, sozialen und 
pädagogischen Konstellationen, bedarf dringend anderer Personen, mit denen dieses regelmäßig 
reflektiert und eingeordnet wird.  

 „Keine/r (ver-)arbeitet allein.“  

Es gilt als Faustregel in vertrauensbezogenen pädagogischen Beziehungen, dass „Vertrauen“ 
auch über die Vertrauensbeziehung hinaus andere braucht, um Transparenz herzustellen. Dies 
erscheint grundlegend, damit Vertrauen in Organisationen nicht einseitig personalisiert wird, 
auch wenn es an persönliche Beziehungen gebunden ist. So haben „Schutzkonzepte“ die Auf- 
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gabe, diese Reflexionskontexte für Vertrauensbeziehungen und -verhältnisse einzufordern und 
auf den unterschiedlichen Ebenen mitherzustellen. Es ist darauf zu achten, dass persönliche 
Grenzkonstellationen, die auf den unterschiedlichen Ebenen der Vertrauensbeziehungen und  
-verhältnisse entstehen können, nicht ausgenutzt werden. 

Ein Vertrauens- und Machtmissbrauch kann dabei durch alle Ebenen befördert werden. So 
kann das Wissensgefälle – spezifisches Vertrauen – ausgenutzt werden, aber auch das Setting-
Vertrauen, indem Einrichtungen per se für sich in Anspruch nehmen, die persönlichen Rechte 
immer zu respektieren. Aber auch die kommunale und überregionale Infrastruktur, z. B. der 
Kinder- und Jugendhilfe, kommt ihrer Verantwortung nicht nach, wenn sie nicht daran mitar-
beitet, dass Vertrauen z. B. in die Kinder- und Jugendhilfestrukturen oder das Schulsystem zu 
stärken, in dem Konzepte zum Schutz von persönlichen Rechten weiter entwickelt, evaluiert und 
eingefordert werden.  

Jeder Machtmissbrauch gegenüber einer Person stellt sowohl eine Verletzung dieser mensch-
lichen Beziehung und Entfaltungsmöglichkeit als auch einen Vertrauensverlust z. B. in die Kin-
der- und Jugendhilfe, das Bildungs- oder Gesundheitswesen insgesamt dar. Es ist darum zu fra-
gen, ob und wie Kinder und Jugendliche Möglichkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen der 
Kinder- und Jugendhilfe und des Bildungs- und Gesundheitswesens finden können, ihre Ängste 
und Verletzungen zu thematisieren. Denn kein Verfahren, keine Form des Beschwerdemanage-
ments oder kein Angebot zum persönlichen Gespräch macht einen Sinn, wenn Kinder und Ju-
gendliche diesem nicht „vertrauen“ können, wollen oder sollen.  

Choice, Voice, Exit ermöglichen Vertrauen 

Vertrauen in die Kinder- und Jugendhilfe, das Bildungs- und Gesundheitswesen ist dabei auf 
den unterschiedlichen Ebenen kein einseitiger Prozess, sondern es bedarf der Anerkennung und 
Stärkung von persönlichen Rechten. Vertrauen erhält durch gegenseitige Anerkennung ihren 
„Mehrwert“ (vgl. Bourdieu 1983). Insgesamt brauchen Vertrauensbeziehungen in pädagogi-
schen Organisationen transparente Regeln, die einerseits miteinander ausgehandelt werden, an-
dererseits sich aber auch an Leitlinien orientieren. 

Gerade in pädagogischen, sozialen und therapeutischen Organisationen, in denen das 
Machtgefälle groß ist und viele Abhängigkeiten bestehen, sind Leitlinien zur Wahrung und Stär-
kung persönlicher Rechte von besonderer Bedeutung, denn Machtasymmetrien sind häufig 
strukturell und organisational bedingt. Es besteht z. B. ein Wissens- und Orientierungsgefälle 
(vgl. Wolff 2015, S. 41). Auch Partizipationsmöglichkeiten können dieses Machtgefälle z. B. in 
den Erwachsenen-Kinder-Beziehungen nicht aufheben. Darum bedarf es Leitlinien des Macht-
ausgleichs, die Beteiligung ermöglichen und persönliche Rechte schützen und stärken. Diese 
Leitlinien lassen sich auf die Begriffe „Choice“, „Voice“ und „Exit“ (vgl. Andresen 2015) bringen. 

 Choice: Kinder und Jugendliche müssen über ihre persönlichen Rechte aufgeklärt und infor-
miert werden. Information und Wissen über Rechte ist eine entscheidende Grundlage für 
Beteiligung. Sie müssen die Möglichkeit haben, die Situationen, in denen sie sich befinden, 
zu verändern. Sie müssen immer wissen, an wen sich wenden können, wenn sie keinen Ein-
fluss auf die Situation nehmen können und diesen nicht vertrauen. Pädagogische und thera-
peutische Einrichtungen können nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass sich die Kin-
der und Jugendlichen auf den Respekt ihrer persönlichen Rechte in allen Situationen verlas-
sen können. 

 Voice: Kinder und Jugendliche müssen gehört werden, wenn sie ihre persönlichen Rechte 
verletzt sehen oder sie sich Veränderungen in der Organisation wünschen. Pädagogische, so-
ziale und therapeutische Einrichtungen müssen signalisieren, dass sie von Verletzungen der 
persönlichen Rechte hören wollen. Dies kann zum einen durch vielfältige Partizipationsmög-
lichkeiten geschehen, zum anderen aber auch durch ein institutionalisiertes Beschwerde- 
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verfahren. Jeder einzelne junge Mensch sollte immer eine Stimme haben, d. h. jede/r sollten 
wissen, wie er/sie seine/ihre Interessen deutlich machen kann. Er/sie sollte wissen, wie ihm/ 
ihr vertraut wird. 

 Exit: Kinder und Jugendliche müssen in jeder Situation, in der sie sich in pädagogischen und 
therapeutischen Einrichtungen befinden, die Möglichkeit haben, aus dieser Situation ‚auszu-
steigen‘. Exit kann in manchen Situationen auch eine deeskalierende Funktion haben. In die-
sem Fall geht es jedoch zuerst um ein persönliches Recht, eine Grenze zu markieren. Je ge-
schlossener eine Situation zu sein scheint, desto mehr ist darauf zu achten, dass eine Exit-
Option besteht. Eine Kultur der offenen Tür zu pflegen – etwa bei Einzelgesprächen – kann 
z. B. eine Form sein, um Exit-Optionen zu eröffnen. Es kann in einem Vier-Augen-Prinzip 
für prekäre Situationen institutionalisiert werden oder es kann z. B. ein Zeichen vereinbart 
werden, wie „Stopp, das möchte ich nicht“ mit hochgehaltener Hand, die alle Beteiligten für 
den Moment aus der Situation „herausholen“. Gerade im Zusammenhang der Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen, eigene Nähe- und Distanzbedürfnisse gegenüber Erwachsenen 
und ihren Peers artikulieren zu können, ist die Exit-Option ein zentraler Bestandteil im Um-
gang mit pädagogischen und therapeutischen Beziehungen. 

Wenn diese grundlegenden Leitlinien durch organisationale und äußere Rahmenbedingungen 
oder Personen eingeschränkt werden, besteht eine höhere Gefahr, dass die persönlichen Rechte 
auch in pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen verletzt werden.  

Organisationen in den Fokus nehmen 

Physische, psychische oder sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Familie und in 
Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wurde lange tabuisiert. In Bezug 
auf die Familie wird seit den 1980er Jahren die häusliche Gewalt intensiver beforscht (vgl. Honig 
1986). Weitere dreißig Jahre später wird nun auch umfassender über sexuelle Gewalt in Organi-
sationen gearbeitet und es werden erstmals in Deutschland Schutzkonzepte in Organisationen 
entwickelt. Dies bedeutet nicht, dass diese Phänomene vorher nicht bekannt waren. Immer wie-
der wurde bereits darauf hingewiesen (vgl. u. a. Enders 1995; Fegert/Wolff 2002, 2006).  

 Erst seit einigen Jahren wird das Problem sexueller Gewalt und Ausbeutung von Kindern 
und Jugendlichen durch PädagogInnen sowie Priester in Internaten und Kirchengemeinden, 
LehrerInnen an Schulen, pädagogischen Fachkräften in Heimen bzw. Kindergärten, Sport-
trainerInnen in Vereinen, ÄrztInnen und TherapeutInnen in Praxen und Kliniken öffentlich 
skandalisiert.  

Erst jetzt wurde in der Öffentlichkeit die Ambivalenz des Vertrauensvorschusses von Kindern und 
Jugendlichen gegenüber den Organisationen und auch diesen Personengruppen diskutiert. Denn 
zunächst richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem allein auf die involvierten Personen. Es wurde 
intensiv diskutiert, wie Betroffene unterstützt werden können, wie im Fall von Verdachtsfällen vor-
zugehen sei und wie Professionelle und ehrenamtlich Tätige geschützt und kontrolliert werden 
können. In diesem Zusammenhang wurde u. a. auf pädophile oder hebephil ausgerichtete Perso-
nen verwiesen, die mit Kindern oder Jugendlichen in Heimen, Wohngruppen, Jugendclubs oder 
Kliniken arbeiten wollen. Auch ein krimineller Impuls kann ausschlaggebend dafür sein. 

Neben den personengebundenen Faktoren wurde ebenfalls eine sog. Täter-Opfer-Institutio-
nen-Dynamik (vgl. Wolff 2014) im Sinne der Entstehung einer organisationalen Kultur beschrie-
ben. Wichtig ist es, in diesem Kontext darauf zu verweisen, dass organisationale und personale 
Faktoren nicht nebeneinander stehen, sie können nur in ihrem Zusammenwirken erklärt wer-
den. Personen stellen in Organisationen Bedingungen mit her, in denen Machtmissbrauch be-
günstigt wird, in denen er nicht aufgedeckt, nicht angesprochen oder präventiv bearbeitet wird.  
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 So haben organisationale Kulturen einen unterschiedlichen Grad von Sensibilität gegenüber 
Machtmissbrauch und sexueller Gewalt. 

In Organisationen werden explizit oder implizit Regeln, Haltungen, Praxen des Umgangs, Kom-
munikationsabläufe hergestellt. Dadurch geben sich Organisationen Sinn und Orientierung, 
gleichzeitig wird damit eine ganz eigene Kultur in Organisationen hergestellt, d. h. Mitglieder 
der Organisation gestalten und stellen je spezifische Umgangsformen mit Aspekten wie Tabus, 
Fehlern, Werten wie Anerkennung oder Vertrauen aktiv gemeinsam her. So hat jede Organisa-
tion eine Kultur, die von den Menschen, die die Organisation ausmachen, auch verändert wer-
den kann. Schottet sich eine Organisation nach innen und außen ab oder idealisiert sie ihre Ver-
fahren – wird sie zur geschlossenen Struktur – und erkennt Fehler, Fehlerquellen und Unrecht 
nicht mehr, dann ist eine organisationale Veränderung nur schwer möglich.  

Im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen in Internaten oder der Katholischen Kirche wur-
den Mechanismen geschlossener Systeme beschrieben, so dass den Betroffenen keine Exit-Opti-
onen möglich waren. So kann Geschlossenheit durch einen eigenen Exklusivitätsanspruch oder 
ein elitäres Selbstbild verstärkt werden, d. h. in einer sich selbst als unfehlbar und exklusiv defi-
nierenden Organisation kann und darf dann ein Zuwiderhandeln nicht mehr ‚gedacht‘ werden. 
Entstehen solche Eigenlogiken in Organisationen, die von den Mitgliedern der Organisation un-
hinterfragt bleiben, kann die Geschlossenheit noch weiter verstärkt werden. 

Was sind Schutzkonzepte?  

Organisationen, die professionell oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten  
oder aus irgendeinem Grund für Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen, müssen 
über ein Schutzkonzept zur Prävention Intervention und Aufarbeitung von möglicher sexueller 
Gewalt verfügen.  

 Diese Organisationen werden ihrer Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen 
nur gerecht, wenn sie diese auch vor den möglichen Gefahren in ihrer Organisation schützen. 

Auf den Umstand, dass sich sexuelle Gewalt in Organisationen auf einer Skala zwischen grenz-
überschreitenden Umgangsweisen bzw. Interventionen, Übergriffen und strafrechtlich relevan-
ten Gewalthandlungen bewegt, haben Ursula Enders und Bernd Eberhard schon vor Jahren hin-
gewiesen (Enders, Eberhardt 2007). Letztlich können pädagogische, soziale oder therapeutische 
Organisationen, wie sie heute mit Aufgaben der Erziehung, Bildung, Förderung, Therapie oder 
Sorge gegenüber Kindern und Jugendlichen betraut werden, ihre Verantwortung nur wahrneh-
men, wenn sie auch über Verfahren und Prozesse verfügen, in denen die „Gefahren“, denen Kin-
der und Jugendliche in ihrer Organisation immer auch ausgesetzt sind, alltäglich bearbeitet und 
transparent gemacht werden.  

Schutzkonzepte beinhalten dabei sowohl eine Analyse von Grenzkonstellationen, als auch 
Formen, Handlungskonzepte und Verfahren der Prävention, Intervention und Aufarbeitung. 

Über die Analyse von organisationalen Grenzkonstellationen wird eine Wissensgrundlage 
für die Entwicklung von Schutzkonzepten geschaffen. Jede Organisation hat ihre eigenen Ge-
schichten, Routinen, Stärken und Gefahren. Dabei geht es auch darum, eine Sensibilität oder 
organisationale Achtsamkeit gegenüber „schwachen Situationen“ auszubilden, „that they are not 
uniformly encoded, do not generate uniform expectancies concerning the desired behavior, do 
not offer sufficient incentives for its performance, or fail to provide the learning conditions re-
quired for successful genesis of behavior (Weick 2001, S. 10). „Schwache Situationen“ implizie-
ren häufig Unsicherheit und Ambivalenz, was einerseits die Abhängigkeitsbeziehungen steigern 
kann und andererseits situative Gestaltungspielräume für die Beteiligten eröffnet.  
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(Grafik in Anlehnung an UBSKM 2013) 

Die Analyse von Grenzkonstellationen ist ein zentraler Bestandteil und Grundlage eines achtsa-
men Handelns (vgl. Böwer 2008; Böwer 2012) in Organisationen und damit ein erster Schritt in 
einem organisationalen Prozess, den wir Schutzkonzept nennen. Die Arbeit an diesen Analysen 
erfordert einen Organisationsentwicklungsprozess, an dem nach Möglichkeit alle Gruppen in 
der Organisation beteiligt werden. Der Dialog, der auf dem Weg dorthin entsteht, ist somit be-
reits ein zentraler organisationaler und beabsichtigter Effekt hin zu einer ‘Kultur der Achtsam-
keit‘.  

Eigentlich ist insgesamt der Begriff Schutzkonzept falsch. Es geht nicht nur um ein Konzept, 
sondern genau genommen um alltägliche Schutzprozesse sowie um Verfahren im Umgang mit 
Verdachtsfällen und bei Übergriffen. Es sind darum Prozesse der Prävention, der Intervention 
und der Aufarbeitung, die ein Schutzkonzept auszeichnen.  

 Kein Konzept hat einen Wert, wenn es nicht alltäglich partizipativ von allen Beteiligten pro-
zessiert oder besser: gelebt wird. Es beschützt auch nicht eine aktive Gruppe eine andere pas-
sive Gruppe. In Schutzprozessen haben alle Personen in der Organisation Beteiligungsmög-
lichkeiten, damit sie ihre Positionen und ihre Anliegen selbst vertreten oder diese für sie und 
mit ihnen vertreten werden können. 

Wenn es um schutzverstärkende Zugänge für Kinder und Jugendliche geht, sind die Kinder und 
Jugendlichen die besten Auskunftsgebenden. Ihre Sicht ist dabei zentral zur Bewertung der Kon-
zepte. Es ist davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche andere Schwerpunkte benennen. 
Ebenso wird angenommen, dass das direkte Betreuungspersonal andere Konflikte, Sorgen vor 
Denunziation etc. ansprechen wird als die Leitungsebene. Durch den Einbezug all dieser Per-
spektiven können Probleme in den Konzepten selbst, insbesondere aber auch in ihrer organisa-
tionalen Verankerung identifiziert werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Verantwortung für 
Schutzkonzepte auch auf alle in der Organisation verteilt werden kann. Die Verantwortung da-
für, dass eine Organisation über Schutzkonzepte verfügt und Schutzprozesse zur alltäglichen 
Kultur der Organisation gehören, hat die Leitung.  

 Die Leitung einer Organisation hat die Pflicht, Schutzkonzepte zu entwickeln. 
 Die Kinder, Jugendlichen und letztlich alle Beteiligten haben ein Recht auf ein Schutzkon-

zept. 

Schutz-
konzepte 

als Prozesse 
vor Ort

Analyse

Prävention

Intervention

Aufarbeitung
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In den vergangenen Jahren ist in Einrichtungen des Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitswe-
sens über Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt diskutiert worden. Konsequent eingefordert 
werden sie nicht immer. Zudem wird oft unter Schutzkonzepten lediglich die Einführung von 
Instrumenten wie Beschwerdemanagement, Ombudsverfahren etc. verstanden. Bis heute steht 
eine transparente Definition, die sich an organisationalen Prozessen, Kriterien und Standards 
orientiert, noch aus. Nur begrenzt wird die Sicht der Kinder und Jugendlichen auf Gewalt und 
Übergriffe analysiert sowie berücksichtigt. Wie wichtig diese Perspektive ist, verdeutlichen die 
im Rahmen dieser Studie durchgeführten Gruppendiskussionen mit Kindern und Jugendlichen 
vor allem aus den stationären Erziehungshilfen (vgl. Domann/Eßer/Rusack/Klepp/Löwe 2015) 
sowie unsere Erfahrungen aus einem Workshop mit Jugendlichen und Betreuungspersonen, die 
in stationären Einrichtungen leben bzw. beruflich tätig sind. Es zeigt sich vor allem, dass die 
Herausforderung Schutzkonzepte zu entwickeln und im Alltag selbstverständlich werden zu las-
sen, eine Aufgabe ist, die alle Ebenen betrifft, wie wir sie bereits weiter für die Vertrauensbezie-
hungen und -verhältnisse kennen gelernt haben. 

Schutzkonzepte sollten sich entsprechend beziehen auf die  
 persönlichen Beziehungen, wie sie in den Organisationen gelebt und alltäglich angeboten 

werden, 
 auf die spezifischen Zugänge und Expertisen, z. B. therapeutische Zugänge und Settings so-

wie Lern- und Beratungskonstellationen etc. 
 die Konzepte, Verfahren und Routinen der jeweiligen Angebote und Organisation, wie z. B. 

einer Wohngruppe oder Abteilung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie auf das 
 System insgesamt, z. B. die lokale Kinder- und Jugendhilfe oder Heimaufsicht etc.  

Entsprechend geht die Reichweite von Schutzkonzepten von den persönlichen Beziehungen und 
Gesprächen bis hin zur gesamten pädagogischen, sozialen und gesundheitsbezogenen Infra-
struktur einer Region. Es steht jede einzelne Einrichtung und jeder Träger in der Verantwortung, 
aber auch jedes Jugendamt und Landesjugendamt und die entsprechenden gesundheitsbezoge-
nen Behörden.  

Einige Einrichtungen sind z. B. überfordert ein Schutzkonzept konzeptionell zu erarbeiten. 
Auf kommunaler Ebene kommt hier den Jugendämtern für diese Einrichtungen in ihrer Region 
und natürlich auch den Landesjugendämtern oder obersten Landesjugendbehörden eine wich-
tige Aufgabe im Kontext von § 8b SGB VIII zu. Beratung nach Absatz 1 des § 8b SGB VIII sollte 
auch den Peers angeboten werden, die sich ebenfalls in dieser Studie als die wichtigsten Vertrau-
ten ihrer mitbetreuten Kinder und Jugendlichen erwiesen haben. Über diesen Rechtsanspruch 
müssen die Kinder und Jugendlichen proaktiv informiert werden. 

Insgesamt scheint es weiterhin viele Einrichtungen zu geben, die bisher keine expliziten 
Schutzkonzepte vor sexueller Gewalt bzw. auch keine expliziten (Einzel-)Maßnahmen vorhiel-
ten. Für die kommunale Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe sind entsprechende Stan-
dards zu entwickeln und diese sind von den Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
gemeinsam mit den freien Trägern – also in einem Netzwerk mit dem Jugendamt selbst über 
Beratungsstellen, Ombudsstellen bis in die Einrichtungen – umzusetzen. Doch eine kommunale 
Infrastruktur der Hilfen insgesamt, die die Schutzkonzepte in den Einrichtungen rahmt und för-
dert, ist bisher nur selten ausreichend auf- und ausgebaut. Auch die Kommunen sind dafür ver-
antwortlich, dass es externe Ansprechpersonen jenseits der Einrichtungen gibt. Nötig ist dafür 
auch ein intensiver und routinierter Austausch zwischen verschiedenen Institutionen (Polizei, 
Jugendamt, Schule etc.).  
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Ausblick: Schutz als Ausdruck einer zivilgesellschaftlichen 
Organisationskultur 

Die Wahrung und Stärkung persönlicher Rechte aller AkteurInnen ist ein Menschrecht. Sie muss 
in Organisationen verwirklicht werden. So ist der Schutz aller AkteurInnen in Organisationen 
ein grundlegender und nicht hinterfragbarer Bestandteil der sozialen Verantwortung, die Orga-
nisationen in der Zivilgesellschaft haben. Entsprechend ist die Frage des Schutzes und der Si-
cherheit aller AkteurInnen und der Gewährleistung persönlicher Rechte in Organisationen für 
die Zivilgesellschaft nicht hinterfragbar (Peter/Verbeet 2003). Folgerichtig ist es auch die Pflicht 
der Zivilgesellschaft für mögliche Verletzungen der persönlichen Rechte in Organisationen auf-
zukommen. Im Zusammenhang mit Fällen des physischen, psychischen oder sexuellen Miss-
brauchs durch Professionelle ist dies bedeutsam, weil die Langzeitfolgen, unter denen Menschen 
im Falle möglicher bio-psycho-sozialer Schädigungen in Organisationen mitunter leiden, erheb-
lich sind. Personen können durch die Einschränkung ihrer persönlichen Rechte Schädigungen 
erleiden, die Einfluss auf ihre berufliche und persönliche Handlungsfähigkeit in ihrem gesamten 
Leben haben.  

 Alle Organisationen haben darum eine soziale Verantwortung gegenüber ihren AkteurIn-
nen, ihren AdressatInnen, MitarbeiterInnen und allen Ko-ProduzentInnen, d. h. Angehöri-
gen, KooperationspartnerInnen etc. 

Leitungskräfte, wie bereits erwähnt, haben die Pflicht dafür Sorge zu tragen, dass sich alle Orga-
nisationsangehörigen daran beteiligen können, Schutzkonzepte mitzugestalten. Denn alle Mit-
glieder in einer Organisation haben das Recht Schutzkonzepte („Voice“) mitzugestalten und so 
zur sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit der Organisation beizutragen. Die Frage des 
Schutzes aller AkteurInnen ist darum auch eine organisationsstrategische Herausforderung für 
jede pädagogische, soziale und therapeutische Organisation. Verantwortliche müssen dafür 
Sorge tragen, dass der Wert des Schutzes von allen Mitgliedern getragen wird. Es müssen Strate-
gien und Maßnahmen zur Etablierung einer zivilgesellschaftlichen Kultur zum Einsatz kommen.  

In einer zivilgesellschaftlichen Organisationskultur gibt es ein Einvernehmen aller Mitglieder 
über zentrale Werte, wie z. B. der Beteiligung, der Gerechtigkeit, des Vertrauens, der Zuverläs-
sigkeit, der Aufrichtigkeit und Authentizität und den Umgang mit ihnen: „Choice“, „Voice“ und 
„Exit“ für alle AkteurInnen wird in den alltäglichen Prozessen anerkannt. Die Aufgabe besteht 
darin, Organisationsentwicklungsprozesse zu gestalten, die es ermöglichen, dass alle Mitglieder 
in der Organisation mehr und besser verstehen, warum eine zivilgesellschaftliche Kultur der Or-
ganisationen notwendig ist und wie Gefährdungen im Sinne einer Kultur der Achtsamkeit er-
kannt werden können. 

Jeder Veränderungsprozess in Organisationen im Sinne des „change managements“ (Berger 
et al. 2013) benötigt auch „change agents“. Auf der Seite der Führungskräfte sind dies die Perso-
nen, die von einer Vision überzeugt sind, dazu eine Haltung haben und diese auch konsequent 
verfolgen. Wie bei allen Organisationsentwicklungsprozessen müssen die notwendigen Rah-
menbedingungen, wie Zeit- und Personalressourcen von den Führungs- und Leitungspersonen 
zur Verfügung gestellt werden. Direktive und aufgezwungene Veränderungen „von oben“ sto-
ßen oftmals auf Widerstände in Organisationen, darum müssen die Entwicklungen „top-down“, 
also von der Leitung, angestoßen werden, aber mit der entsprechenden Expertise der Basis 
„bottum-up“ verbunden werden. Darum werden vielfach zur Umsetzung von Organisationsent-
wicklungsprozessen Projektgruppen, Steuerungsgruppen bzw. Arbeitsgruppen eingesetzt, mit 
VertreterInnen aus allen Ebenen der Organisation. Der Effekt dieses partizipativen Zugangs be-
steht in der multiperspektivischen Expertise und darin, dass die Beteiligten zu MultiplikatorIn-
nen nach innen in der Sache selbst werden.  

Das vorliegende Werkbuch bündelt viele Erkenntnisse und Anregungen aus Forschung und 
Praxis, um zu MultiplikatorInnen für eine beteiligungsorientierte Herstellung von Schutz und 
Sicherheit in Organisationen zu werden.  
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Forschungsstand zur Umsetzung 
von Schutzkonzepten und Faktoren 
einer gelingenden Implementierung  
Carolin Schloz, Marc Allroggen und Jörg M. Fegert 

1 Einleitung 

In der Folge des Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch (RTSKM) und der dort entwickel-
ten Leitlinien sowie Mindeststandards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuali-
sierter Gewalt in Institutionen wurde als eine der zentralen mit dem Amt verknüpften Aufgaben 
ein Monitoring zum Umsetzungsstand der Empfehlungen beim Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauch (UBSKM) angesiedelt. Das im Jahr 2012-2013 begin-
nende Monitoring fokussierte auf die Erfassung des Entwicklungs- und Umsetzungsstandes der 
„Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen Aufarbeitung“ (vgl. Ergebnisse 
Arbeitsgruppe I, Anlage 3 Abschlussbericht) (UBSKM, 2011) und stellt die erstmalige bundesweite 
Erhebung zu dieser Fragestellung dar. Dabei wurde in zehn, entsprechend den vom RTSKM for-
mulierten Handlungsfeldern (Kliniken und Fachabteilungen für Kinder und Jugendliche, Kinder-
tageseinrichtungen, Heime und sonstige betreute Wohnformen, Internate, Kinder- und Jugendrei-
sen, Gemeindliches Leben – evangelische und katholische Gemeinden, verbandliche Jugendarbeit, 
Sportvereine und Schulen) Inhalte zu den Bereichen Risikoanalyse, Prävention, Intervention, Be-
teiligung und Partizipation sowie Unterstützungsbedarf erhoben (UBSKM, 2013). Die Beteiligun-
gen und Rückläufe stellten sich dabei in den Handlungsfeldern unterschiedlich dar. Insbesondere 
in den Bereichen Sportvereine sowie Kinder- und Jugendreisen sind diese als zu gering und die 
Ergebnisse somit nur als Trends einzuschätzen. Im Folgenden werden die Ergebnisse zum For-
schungsstand bezüglich der Umsetzung von Schutzkonzepten überblicksweise über alle Hand-
lungsfelder dargestellt. Ausführliche handlungsfeldspezifische Ergebnisse finden sich im „Hand-
buch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch: Befragungen zum Umsetzungsstand der Empfehlun-
gen des Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch“ (UBSKM, 2013). Die Ergebnisse des Moni-
torings liefern dabei insbesondere quantitative Aussagen zum gegenwärtigen Status Quo - die 
Wirksamkeit der abgefragten Maßnahmen ist nicht Bestandteil der Umfrage. Aus dem Umset-
zungsstand lässt sich jedoch trotzdem ableiten, welche Bereiche und geforderten Empfehlungen für 
die Praxis eventuell schwerer zu realisieren sind als andere und wo dementsprechend weiterhin 
Unterstützungsbedarfe und Hindernisse auf dem Weg zur Entwicklung und Implementierung von 
Schutzkonzepten liegen könnten. Neben dem Monitoring sind weiterhin die zahlreichen, nationa-
len sowie internationalen Aufarbeitungskommissionen mit ihren ausführlichen Berichten als eine 
weitere Quelle zur Identifizierung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Schutz und Sicherheit 
in Einrichtungen zu nennen. Die Berichte enthalten neben der konkreten Aufarbeitung des Miss-
brauchsgeschehens in der jeweiligen Institution auch Empfehlungen, die vor dem Hintergrund der 
jeweilig stattgefundenen Taten und vorherrschenden Gegebenheiten in Systemen formuliert und 
begründet werden (für Deutschland siehe beispielhaft Burgsmüller und Tilmann (2010) für die 
Odenwaldschule und Keupp et al. (2013) für das Internat der Benediktinerabteil Ettal). Eine Über-
sicht über sämtliche Aufarbeitungen findet sich unter www.beauftragter-missbrauch.de. 
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2 Aktueller Stand der Umsetzung von Schutzkonzepten 

Als zentrale Schlussfolgerung des Monitorings kann in 2013 festgehalten werden, dass viele Ein-
richtungen mit vorgehaltenen „präventiven Einzelmaßnahmen“ (UBSKM, 2013, S. 5) bereits auf 
dem Weg zu einem achtsamen und grenzwahrendem Einrichtungsklima sind. Nichtsdestotrotz 
offenbart sich insbesondere in Bezug auf die Entwicklung und Implementierung von umfassen-
den, partizipativ entwickelten Schutzkonzepten für Gesamteinrichtungen und Institutionen 
noch deutlicher Handlungsbedarf. Lediglich 16 % der befragten Einrichtungen und Institutio-
nen gaben an, über ein solches Präventionskonzept zu verfügen (UBSKM, 2013; Rörig, 2015). 
Von den vielerorts bereits vorhandenen Einzelmaßnahmen zur Prävention (70 % der Einrich-
tungen) sind es insbesondere die Maßnahmen AnsprechpartnerInnen für MitarbeiterInnen 
(68 %) und Fortbildungen (60 %), die häufig umgesetzt worden sind. Weitere Maßnahmen um-
fassen AnsprechpartnerInnen für Kinder und Jugendliche (56 %), Aufklärungs- und Informati-
onsangebote zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (46 %) und Interventionskonzepten 
(45 %) sowie Verhaltenskodexen (43 %). Schlusslicht bei den umgesetzten Maßnahmen stellt die 
Risikoanalyse (33 %) dar (Rörig, 2015). Gerade die Tatsache, dass nur ein Drittel der Befragten 
eine Risikoanalyse hat durchführen lassen, ist sicherlich kritisch zu bewerten, da ja diese eigent-
lich die Grundlage für die Entwicklung eines umfassenden Konzeptes darstellt. Es besteht daher 
die begründete Gefahr, dass ohne eine Risikoanalyse Einzelmaßnahmen, aber auch umfassende 
Präventionskonzepte keinen hinreichenden Effekt zeigen. Weiterer Unterstützungsbedarf wird 
von 39 % der befragten Einrichtungen und Dienste bejaht. Dieser Unterstützungsbedarf besteht 
insbesondere hinsichtlich Informationsmaterialien für die unterschiedlichen Zielgruppen, hand-
lungsanleitenden Materialien oder Vorlagen z. B. zum Ehrenkodex (für Mitarbeitende) oder für 
einen Gesprächsleitfaden, weiteren spezifischen Fortbildungen (z. B. zu Peer Gewalt, Kinder-
rechten) sowie Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Rörig, 2015). 

3 Faktoren einer gelingenden Implementierung  
von Schutzkonzepten 

Die Entwicklung und Implementierung eines umfassenden Schutzkonzeptes, das die gestellten 
Anforderungen an die notwendigen Bestandteile und partizipativen Wege der Entwicklung er-
füllen möchte (Rörig, 2015), stellt eine Herausforderung für jede Einrichtung dar. Rörig (2015) 
fasst in dem Bewusstsein, dass es in der Praxis auf individuelle und passgenaue Schutzkonzepte 
ankommt, die Eckpunkte, die notwendigerweise in einem Schutzkonzept enthalten sein sollten, 
folgendermaßen zusammen:  

„Alle Beteiligten sollten (…) Informationsveranstaltungen, Basis- bzw. Vertiefungsfortbil-
dungen erhalten, (…) um sensibler für Risiken und Anzeichen zu werden, und um die Ent-
wicklung des Schutzkonzepts aktiv mitzutragen. Dieser Prozess soll durch fachliche Impulse 
und Beratung (…) unterstützt werden. Außerdem sollte die Entscheidung für den präven-
tiven Kinderschutz auch im Leitbild oder der Satzung jeder Einrichtung formuliert und im 
Einstellungsverfahren aktiv kommuniziert werden. Basis eines Schutzkonzeptes ist eine so-
genannte Risikoanalyse (…). In der Folge müssen differenzierte Maßnahmen erarbeitet wer-
den (…). So sollte beispielsweise ein Verhaltenskodex entwickelt werden (…). Zu einem 
Schutzkonzept gehört auch die Etablierung eines Beschwerdewesens mit internen und exter-
nen Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern und Fachkräfte so-
wie ein Notfallplan“ (Rörig, 2015, S. 588). 

Trotz des Bewusstseins um die Größe des Vorhabens und der benannten Eckpunkte, an denen 
man sich orientieren kann, können bei der Planung und auf dem Weg der Realisierung Hinder-
nisse auftauchen, die die Implementierung erschweren oder ihr sogar gänzlich im Wege stehen. 
Die folgenden Abschnitte stellen vor diesem Hintergrund gebündelt die zentralen implementie- 
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rungsrelevanten Faktoren vor. Diese sind sowohl aus der Theorie (UBSKM, 2013) abgeleitet, als 
auch aus Praxiserfahrungen von Einrichtungen, die beispielsweise an der Bundesweiten Fortbil-
dungsoffensive zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Prävention und Intervention) von Mitar-
beiterInnen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt 
(durchgeführt von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung e.V. DGfPI und vom BMFSFJ gefördert) teilgenommen haben. 

3.1 Grundlage: Kultur und Haltung der Einrichtung 

Jegliche Organisationskultur, die das Denken und Handeln von Organisationen rahmt, ist lern-
geschichtlich bedingt und beinhaltet Traditionen, Glaubenssätze und Werte gleichermaßen wie 
konkrete Regeln und Vorgehensweisen (Eberhardt, Naasner & Nitsch, 2015; Marshall & McLean, 
1985; Schein, 1985). Dementsprechend benötigen sowohl das Entstehen als auch das Verändern 
organisationskultureller Aspekte ausreichend Zeit. Dies gilt auch für die Etablierung einer geleb-
ten Kultur der Achtsamkeit und eines lebendigen Schutzkonzeptes in einer Einrichtung, was nur 
auf der Basis eines langfristig angelegten und die gesamte Einrichtung umfassenden Organisati-
onsentwicklungsprozesses gelingen kann (Eberhardt, Naasner & Nitsch, 2015). Grundvorausset-
zung für das Anstoßen dieses Prozesses ist die Offenheit der Leitungsebene für den gemeinsamen, 
organisationalen Lernprozess (lernende Organisation), in dessen Rahmen es durchaus zu Kon-
frontationen mit negativen Aspekten wie Defiziten oder Versäumnissen in der Vergangenheit be-
ziehungsweise aktuellen Ängsten und Unzufriedenheit kommen kann (Eberhardt, Naasner & Nit-
sch, 2015; Wolff, Fegert & Schröer, 2015; Wolff, 2015). Hilfreich für den Prozess ist insbesondere 
das Vorhandensein eines positiven Fehlerklimas in der Einrichtung, im Sinne der geteilten Wahr-
nehmung und Einstellung, dass Fehler etwas Wertvolles darstellen und man für die Zukunft Vie-
les aus ihnen lernen kann (Steuer, 2015). Für beide genannten Aspekte (Offenheit für den Lern-
prozess und fehlerfreundliches Klima) spielen die Haltung der Leitungsebene zum Thema Kin-
derschutz und der Führungsstil eine große Rolle. Offenheit, Transparenz und Fehlerfreundlich-
keit im Leitungsverhalten sowie Wertschätzung im Umgang mit den Mitarbeitenden offenbarten 
sich beispielsweise im Rahmen der Bundesweiten Fortbildungsoffensive (Eberhardt, Naasner & 
Nitsch, 2015) als zentrale Elemente, die direkte positive Auswirkungen auf die Bereitschaft und 
Offenheit unter den Mitarbeitenden für den angestrebten Prozess als solchen sowie auf die kon-
krete Motivation für die anstehenden Arbeitsschritte und das Ergreifen von angebotenen Partizi-
pationsmöglichkeiten auf Seiten der Mitarbeitenden hatten (Eberhardt, Naasner & Nitsch, 2015). 
Diese Aspekte zeigten sich auch sehr deutlich in der von uns durchgeführten standardisierten Be-
fragung von AdressatInnen (siehe Allroggen et al., 2017 in diesem Band). 

Engagierte Leitungskräfte, die sich für das Thema Kinderschutz einsetzen und bereit sind, 
Verantwortung für die Bearbeitung des Themas innerhalb der eigenen Einrichtung zu überneh-
men, sowie Mitarbeitende und andere AdressatInnen dabei als gleichwertige PartnerInnen zu 
beteiligen, schaffen günstige Voraussetzungen zur Entwicklung eines stabilen Arbeitsbündnis-
ses. Dieses stellt die Basis zur Entwicklung und Implementierung eines einrichtungsspezifischen, 
passgenauen und an den jeweiligen Bedarfen orientierten Schutzkonzeptes dar (Eberhardt, 
Naasner & Nitsch, 2015; Kampert, 2015; Rörig, 2015). Gleichzeitig steht eine solche Leitungs-
struktur im positiven Gegensatz zu den von Luise Conen (2002a/b, 2004a/b, 2005) beschriebe-
nen, Missbrauch begünstigenden Leitungsstilen in Einrichtungen. Dies umfasst einerseits rigide 
und autoritäre Leitungsstile, die mit einem Überbau an Strukturen, starren Hierarchien, Kritik, 
Fehlersuche und Geringschätzung im Umgang mit Mitarbeitenden einhergehen und anderer-
seits wenig strukturierte und unklare Leitungsstrukturen, die zu wenig Orientierung hinsichtlich 
geteilten Werten und Konzepten bieten und Mitarbeitende in ihrer Eigenverantwortlichkeit eher 
auf sich alleine gestellt hinterlassen (Bundschuh, 2010). So gesehen liefert ein wertschätzender, 
transparenter, offener, fehlerfreundlicher, partizipativer und lernender Führungsstil quasi einen 
doppelten präventiven Beitrag: Rr stellt für sich genommen bereits einen Schutzfaktor dar und 
ermöglicht die Erarbeitung und Implementierung eines Schutzkonzeptes unter möglichst idea- 


